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Wenn man die unterschiedlichen Ange-
bote aus dem Bereich der CMR und 
Transportversicherung vergleicht, ent-
steht durch oben beschriebene Judikatur 
ein Prüfbedarf, oftmalig sogar Hand-
lungsbedarf. „Grundsätzlich sind unsere 
Bedingungen sehr weitreichend und gilt 
nur der Vorsatz des Versicherungsneh-
mers selbst (und der Repräsentanten) 
als Ausschlussgrund. Trotzdem prüfen 
wir gerade, inwieweit ein Änderungsbe-
darf in unseren Bedingungen gegeben 
ist“, meint dazu Michael Hauswirth von 
unserem Kooperationspartner Schunck 
Austria, Spezialist im CMR-/Transport-
bereich. 
Ich verweise in diesem Zusammenhang 
auch auf die „Obliegenheiten“ jeder 
Polizze, wo ein vorsätzliches oder grob 

fahrlässiges Verhalten dagegen ebenfalls 
Deckungsprobleme nach sich zieht. Ich 
empfehle daher jedem Transportunter-
nehmer bzw. Spediteur ein dringendes 
Gespräch mit dessen zuständigen Versi-
cherungsvermitt ler, weil es bei Standard-
bedingungen mit Sicherheit zu noch 
größeren Problemen kommt. In diesen 
wird oft malig z.B. bei einem unbeauf-
sichtigt abgestellten Lkw das Aufsuchen 
eines bewachten Parkplatzes vorge-
schrieben oder es bestehen sonstige Vor-
gaben. Wenn hier vorgegebene Voraus-
setzungen nicht erfüllt sind, stellt dies 
im Regelfall bereits einen definitiven 
Leistungsausschluss für den Versicherer 
dar bzw. können auch hohe Selbstbehalte 
die Versicherungsnehmer belasten. Und 
diese Folgen sollten unbedingt bestmög-
lich vermieden werden. 
Da die Versicherung nur der zweitbeste 
Schutz sein kann, empfehle ich allen 
Frachtführern/Spediteuren die interne 
Organisation danach auszurichten, um 
den Vorgaben des Urteils zu entspre-
chen: Anweisungen an die Mitarbeiter 
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sind von diesen zur Kenntnis zu neh-
men und zum Nachweis schrift lich zu 
bestätigen. Diese ist eine Grundvoraus-
setzung – auch bei weitreichenden und 
umfassenden Bedingungswerken der 
Versicherungsverträge. Es ist sehr wich-
tig in welcher Art und Weise Fuhrparks 
disponiert und organisiert werden. Es 
werden daher in Zukunft  Geschäft smo-
delle als sehr problematisch angesehen 
werden müssen, wo beladene Lkw an 
Wochenenden ohne Fahrer und Bewa-
chung z.B. auf Raststätten abgestellt 
werden. Dies erfolgt im Regelfall auch 
immer in Kenntnis des Fuhrparkleiters 
(bzw. der jeweiligen Geschäft sleitung), 
weil mitt lerweile durch Telematik und 
Satellitenortungen Standorte von Lkw 
eindeutig verifi zierbar sind. 
Sollten Sie hinsichtlich ihrer bestehen-
den CMR/Transportverträgen einen 
unabhängigen Prüfb ericht wünschen, 
stehen wir Ihnen zu diesem 
Thema gerne zur Ver-
fügung.  


